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2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan der Ver­
bandsgemeinde Winnweiler
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 1 BauGB

Sehr geehrter Herr Schreiber, 

auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen übersendet die Deutsche Bahn AG, als von der DB 
Netz AG und der DB Energie GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, hiermit folgende Gesamt­
stellungnahme als Träger öffentlicher Belange zum o. g. Verfahren: 

Gegen das o. g. Vorhaben bestehen bei Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Bedin­
gungen und Hinweise aus Sicht der Deutschen Bahn AG und Ihrer Konzernunternehmen keine 
Bedenken. 

Die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf den angrenzenden Bahnstre­
cken darf nicht gefährdet oder gestört werden. 

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen 
den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. 
Zu den Mindestpflanzabständen ist die DB Konzernrichtlinie (Ril) 882 „Handbuch Landschafts­
planung und Vegetationskontrolle" zu beachten. 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe­
sondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektri· 
sehe Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter 
Bebauung führen können. 
Bei Wohnbauplanungen in der Nähe von lärmintensiven Verkehrswegen wird auf die Verpflich­
tung des kommunalen Planungsträgers hingewiesen, aktive (z.B. Errichtung Schallschutzwän­
de) und passive (z.B. Riegelbebauung) Lärmschutzmaßnahmen zu prüfen und festzusetzen. 
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Von: Frank.Laborenz@dlr.rlp.de [mailto:Frank.Laborenz@dlr. rlp.de) 

Gesendet: Mittwoch, 20. Januar 2021 14:50 

An: info <info@winnweiler-vg.de> 

Betreff: 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan der Verbandsgemeinde 

Winnweiler, Ihr Beteiligungsschreiben nach§ 4 Abs. 1 BauGB vom 11.01.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gegen die 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der VG Winnweiler bestehen unsererseits keine Bedenken. 
Wir weisen jedoch darauf hin, dass wir derzeit in der Gemarkung Schweisweiler eine vereinfachte Flurbereinigung 
nach § 86 Flurbereinigungsgesetz durchführen und sich daher dort in Kürze die Flurstruktur ändern wird. Es 
entstehen neue Flurstücke mit neuer Nummerierung, neuen Größen und Grenzen. Dies kann sich auch auf die 
Abgrenzungen in Ihrer Planung auswirken, welche Sie daher dort eng mit uns abstimmen sollten. 
Im Rahmen des im Oktober 2018 durchgeführten Planwunschtermins wurde dem DLR mitgeteilt, dass die OG 
Schweisweiler plant am östlichen Ortsrand, zwischen B48 und Bahnstrecke, ein Gewerbegebiet auszuweisen. Dies 
sollte die Flurstücke 636 - 643/2tlw. Und für evtl. Ausgleichsflächen die folgenden Flurstücke 643/2 tlw. - 649 
umfassen. 
Da gleichzeitig vom LBM Worms eine Verbreiterung der B48 geplant ist, wurde dieser Zuteilungsblock als bedingt 
angesehen und nicht über Werteinheiten des landwirtschaftlichen Ertragswertes, sondern über die Fläche 
zugeteilt.Flächenverluste durch den Ausbau der B48 wurden prozentual verteilt. 
Zur Vorläufigen Besitzeinweisung wurden für das geplante Gewerbegebiet die vorläufigen Flurstücksnummern 1028/ - 
1028/7 und für die anschließenden Ausgleichsflächen die vorläufigen Nummern 2028/1 -2028/7 vergeben. 

zum Landschaftsplan haben wir folgende Anmerkungen: 

1. Das vom Land Rheinland-Pfalz ab 2007 angebotene Förderprogramm PAULa wurde bereits im Jahr 2014 durch
das Programm EULLa (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) abgelöst.

2. In letzter Zeit ist die Umwandlung von Acker in Extensivgrünland als Ausgleichs- und allgemeine



Ökologisierungsmaßnahme bei den Landschaftsplanern groß in Mode gekommen. Dies ist auch hier zu beobachten. 
Uns stellt sich dabei immer die Frage, wer dieses ganze Extensivgrünland dann anschließend nutzen soll? Immer 
mehr Landwirte stellen im Rahmen des Strukturwandels bzw. aus Wirtschaftlichkeitsgründen die Tierhaltung ein. Die 
Viehhaltung, vor allem die Weitetierhaltung, geht daher schon seit Jahren zurück. Diese Entwicklung wird sich im 
Zuge des derzeitigen Trends zu vegetarischer oder veganer Ernährung weiter verstärken. Insofern wird sich die 
Offenhaltung dieses Grünlandes nach unserer Prognose zunehmend zu einem gesellschaftlichen Problem und 
öffentlichen Kostenfaktor entwickeln. 
Auch wird dabei oft vergessen, dass der Acker die Grundlage der menschlichen Ernährung darstellt. Je mehr unserer 
im weltweiten Vergleich hochfruchtbaren Ackerflächen wir in Grünland umwandeln, desto mehr müssen die 
Menschen dann von anderen Ländern mit weniger fruchtbaren Böden ernährt werden. Dort kommt dann oft die 
3-fache Fläche an Regenwald zu Fall, um das zu kompensieren. 
Der ökologische Sinn dieser Entwicklung ist daher zu hinterfragen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Frank Laborenz 

Frank Laborenz 
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2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan der

Verbandsgemeinde Winnweiler - Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen

Öffentlichkeitsbeteiligung nach§ 3 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten im Rahmen der frühzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung nach§ 3 Abs. 1 BauGB im Folgenden 

Stellung zum Entwurf der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) mit integriertem 

Landschaftsplan der Verbandsgemeinde Winnweiler nehmen. 

1. Festlegung von Sondergebieten zur Nutzung der Windenergie

Der Entwurf des FNP weist einzelne Flächen innerhalb des Plangebiets als Sonderbauflächen für 

Windenergie aus. Hierbei wurden vorrangig Flächen ausgewählt, die im Rahmen von Bebauungsplänen 

zur Nutzung der Windenergie festgelegt wurden. Den vorliegenden Unterlagen ist nicht zu entnehmen, 

ob die im Entwurf befindlichen Sonderbauflächen aus einem gesamträumlichen Planungskonzept 

hervorgegangen ist. Die Abgrenzung der Flächen scheint allerdings keiner Weißflächenanalyse zu 

entspringen, der harte und weiche Tabukriterien zugrunde liegen. Vielmehr scheint der Bestand von 

B-Plänen ohne Überprüfung weiterer Potenziale innerhalb des Plangebietes übernommen worden zu

sein. Diese Vorgehensweise entspricht nicht den Anforderungen an eine Festlegung von Sondergebieten

Windenergie (vergl. Urteil vom 11.04.2013 - 4 CN 2/12 BVerwG), die eine Ausschlusswirkung auf Flächen

außerhalb der Sondergebiete erwirken sollen (vergl. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB). Wir weisen darauf hin,

dass bei dieser Vorgehensweise die Privilegierung der Nutzung von Windenergie im Außenbereich

(§ 35 Abs. 1 Nr.5) auf allen Flächen gilt, wo sie den Zielen der Raumordnung nicht widerspricht.
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18.01.2021 

Betr.: 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem 
Landschaftsplan der VG Winnweiler; Frühzeitige Beteiligung gern.§ 4 
Abs. 1 BauGB; 

hier: Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie sind im Geltungsbereich der 
o.g. Maßnahme mehrere Fundstellen verzeichnet (s. beigefügte Kartierung).

Die Kartierung folgt den Gemarkungsgrenzen, ausgelassen sind nicht kartierbare und nicht 
näher eingrenzbare Fundstellen. Wir ersuchen Sie die vorgegebenen Bereiche mit der 
Kennung „Archäologische Verdachtsfläche" sowie einem Gemarkungskürzel und der 
Stellennummer in den Plan zu übernehmen. 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass die Eintragungen archäologischer 
Bereiche zunächst einmal ein Planungshemmnis darstellen. Vor einer eventuellen 
Überplanung ist unsere Fachbehörde zu konsultieren, da sonst erhebliche Kosten für 
Grabungen und wissenschaftliche Bearbeitung entstehen können, die dann vom 
Planungsträger zu tragen sind. 

Wir machen außerdem darauf aufmerksam, dass Ausgleichsflächen und archäologische 
Bereiche sich durchaus decken können und sollten, sofern in den Ausgleichsflächen keine 
Eingriffe in den Boden (Regenrückhaltebecken, Feuchtbiotope) vorgesehen sind. Absprache 
ist auch in einem solchen Fall dringend erforderlich. 
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Kernarbeitszeiten 
09.00-12.00 Uhr 
14.00-15.30 Uhr 
Fr.: 09.00-13.00 Uhr 

Parkmöglichkeiten 
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LANDESARCHÄOLOGIE 







Von: Geschaeftsstelle Praktische Denkmalpflege (GDKE) [mailto:Geschaeftsstelle­

pra ktischeDen kma lpflege@gdke.rlp.de] 

Gesendet: Freitag, 19. März 202111:28 

An: info <info@winnweiler-vg.de> 

Betreff: z.Hd. Roland Schreiber: 2. Fortschreibung des FNP mit integriertem Landschaftsplan der VG Winnweiler 

Sehr geehrter Herr Schreiber, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 11.01.2021 bzgl. des Flächennutzungsplans der VG Winnweiler. 

l\us Sicht der Direktion Landesdenkmalpflege sind die von uns vertretenen Belange dann betroffen, 
Nenn die nach den Vorgaben des rheinland-pfälzischen Denkmalschutzgesetzes definierten 

Kulturdenkmäler in ihrer Substanz oder ihrem Erscheinungsbild beeinträchtigt werden. Dies 
entspricht der Regelung im DSchG: 
Kulturdenkmäler werden als Bestandteil der Denkmalliste geführt und genießen daher 
Erhaltungsschutz gern.§ 2 Abs. 1 Satz 1 DSchG sowie Umgebungsschutz gern.§ 4 Abs. 1 Satz 4 DSchG. 
Der Umgebungsschutz bezieht sich u.a. auf angrenzende Bebauung, städtebauliche Zusammenhänge 

und Sichtachsen. 
Mehrere der untersuchten Flächen berühren unmittelbar Kulturdenkmäler im o.g. Sinn: 

1. In der Gemeinde Winnweiler betrifft die neuauszuweisende Fläche „Wi 08" diverse

Kulturdenkmäler, u.a. die Denkmalzone „Ortskern" sowie mehrere Einzeldenkmäler an der
Jakobstraße. Hierzu haben wir uns in unserer Stellungnahme (03.03.2021) zum Bebauungsplan

„Jakobstraße/Lohnsbachpark" bereits geäußert. Gegen die Ausweisung der Flächennutzung sprechen
hierbei keine Bedenken. Die Stellungnahme zum Bebauungsplan bleibt unberührt.

2. In Wartenberg-Rhoda betreffen die Bereiche „Wa 1" sowie „Wa 07" bis „Wa 09" das Kulturdenkmal
,,Schloßberg 16" - eine bauliche Gesamtanlage in Form einer historischen Mühle. Der Bereich „Wa 1"
stellt keine Beeinträchtigung denkmalpflegerischer Belange dar. Die Bereiche „Wa 07" bis „Wa 09"





Gesellschaft für Naturschutz und 
Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V. 

GNOR c.V. • Osteinstr. 7-9 • .551 18 Mninz 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Referat 2 

Jakobstraße 29 

67722 Winnweiler 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens: 

11.02.2021, 2/FNP-VG/Sr/Lu 
Unser Zeichen: Datum: 

MF- 20,21 16.03.2021 

2.Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integrierten
Landschaftsplan VG Winnweiler

Hier:Konfliktbereich 6 Photovoltaikanlage Münchweiler-Gonbach
Höringen, Sonderbaufläche Pferdehaltung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Konfliktbereich 6 Großflächige Photovoltaikanlage Münchweiler-Gonbach ist 
ein wichtiger Naturraum der unbedingt freigehalten werden sollte. 
Inwieweit sich diese ausgewiesene Fläche bereits in der Planung befindet, entzieht 
sich unserer Kenntnis. 

Die Lage der Fläche zwischen den Waldstiicken ist ein wichtiges .Jagdgebiet für die 
dort vorhandenen Brutvögel. Insbesondere den Greifvögeln wie Rotmilan, 
Mäusebussard, Wespenbussard. Aber auch in den Waldstücken vorkommenden 
Fledermäusen. Eine Überbauung dieser Fläche hat den Totalverlust eines wichtigen 
Nahnmgshabitates zur Folge, welches im nachgelagerten Bebauungsplan bei 
Abwägung nicht kompensierbar ist. Diese Fläche sollte weiterhin für 
landwirtschaftliche Bearbeitung zur Verfi.igung stehen. 

Da Flächennutzungspläne vorbereitende Bauleitpläne sind, möchten wir bereits 
schon jetzt darauf hinweisen, daß man regenerative Energie mit der U1mvelt in 
Einklang bringen sollte. 

Grundsätzlich ist die Gnor der Auffassung, Freiflächen von Photovoltaik 
freizuhalten. Die überbaute Fläche verliert ihre Funktion und kommt einer 
Versiegelung gleich. Die extreme Beschattung verändert die Vegetation und es 
bleibt kein Raum fi.ir die Fauna und Flora auf diesen Flächen. 
Gleichwohl können Gemeinden ihren Beitrag zu Energiewende leisten und durch 
umsichtige Planung wichtige Naturräume freihalten. Dies sollte in erster Linie an 
bereits überbauten Flächen und durch Installation auf Dächern von 
Gewerbeeinheiten erfolgen. 
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Kreisverwaltung Donnersborgkrois · Postfach 12 80 · 67285 Kirchheimbolanden 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Winnweiler 
Jakobstraße 29 
67722 Winnweiler 

In der Pfalz ganz oben 

Donnersbergkreis 

Kreisverwaltung Donnersbergkreis 

Bauen und Schulen 

Allg. Bauverwaltung, Denkmalschutz, 

Landesplanung 

Auskunft erteilt: 

Katrin Witthaus 

kwitthaus@donnersberg.de 

Tel. 06352 710-156 

Fax 06352 710-232 

Büro 232 

Unser Zeichen: 6/61 

Ihr Zeichen: 2/FNP-VG/Sr/Lu 

Ihr Schreiben vom 11.01.2021 

Dalum: 05.08.2021 

Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan der 
Verbandsgemeinde Winnweiler 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Schreiber, 

wir danken für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Insgesamt ist festzustellen, dass unsere Hinweise 
aus der landesplanerischen Stellungnahme weitgehend berücksichtigt wurden und in die neuen 
Planunterlagen eingearbeitet wurden. 

1. Überprüfung der Schwellenwerte

Aufgrund des langen Zeitraums zwischen der landesplanerischen Stellungnahme (Dezember 2018} 
und der Beteiligung nach§ 4 Abs. 1 BauGB wird eine Überprüfung der Schwellenwerte notwendig. 
Von Seiten der Planungsgemeinschaft Westpfalz wurden uns auf Grundlage des 2020 rechtswirksam 
gewordenen Regionalen Raumordnungsplans Westpfalz aktualisierte Bedarfs- und Schwellenwerte 
übermittelt, die im nachfolgenden Verfahren zugrunde zu legen sind: 

Besucheradresse: 

Kreisverwaltung Donnersbergkreis 

Uhlandslraße 2 · 67292 Kirchheimbolanden 

Tel. 06352 710-0 · www.donnersberg.de 

Öffnungszeiten: 

Mo - Mi 08:00 -12:30 · 14:00 - 16:00 Uhr 

Do 08:00 -12:30 · 14:00-18:00 Uhr 

Fr 08:00 • 12:00 Uhr 

Sparkasse Donnersberg 

BIC MALADE51ROK · IBAN DE19 5405 1990 0000 0074 35 

Volksbank Alzey-Worms eG 

BIC GENODE61AZY · IBAN DE95 5509 1200 0010 1810 03 
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6. Einzelhandel

� ,· � In d�•1 Pfalz 13an1 obC'n 

Donnersbergkreis 

Für den Einzelhandel in der Verbandsgemeinde Winnweiler wurde 2016 ein Einzelhandelskonzept 
erstellt. Das Gutachten soll als Instrument für eine wirtschaftlich und städtebaulich zukunftsfähige 
Einzelhandelsentwicklung dienen, wobei insbesondere die rechtssichere planungsrechtliche 
Steuerung der Einzelhandelsentwicklung im Mittelpunkt steht. 
Es wird empfohlen, das Einzelhandelskonzept als eigenes Fachkapitel in den Flächennutzungsplan 
aufzunehmen. 

Um zusätzliche Verfahrensschritte zu vermeiden, empfehlen wir, uns den überarbeiteten 
Entwurf rechtzeitig vor der Beteiligung gemäß§ 4 Abs. 2 BauGB zur Vorabstimmung 
vorzulegen. Wir 

· 
emeinsames Ges räch mit der Struktur- und 

Genehmigungsdirektion Süd, der Planungsgemeinscha t estpfa z un uns. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

w� 
(Witthaus) 



Kreisverwaltung Donnersbergkreis · Postfach 12 80 · 67285 Kirchheimbolanden 

Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler 
Herrn Roland Schreiber 

In der Pfalz ganz oben 

Donnersberg kreis

Kreisverwaltung Donnersbergkreis 

Umweltschutz und Abfallwirtschaft 

Untere Nalurschutzbehörde 

Auskunft erteilt: 

Jakobstraße 29 
67722 Winnweiler 

Susanne Fausl 

sfaust@donnersberg.de 

Tel. 06352 / 710-124 

Fax 06352 / 710-267 

Büro 227 

Unser Zeichen: 7171 -02-1/96_FNP+LP 

Ihr Zeichen: 2/FNP-VGISr/Lu 

Dalum: 12.04.2021 

Vollzug des Baugesetzbuches 

Hier: 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan der

Verbandsgemeinde Winnweiler 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB 

Naturschutzf achliche Stellun g n ahme 

Die Verbandsgemeinde Winnweiler plant die 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP), 
da der aktuell rechtsgültige FNP aus dem Jahr 2006 seinen Planungshorizont von ca. 15 Jahren er­
reicht hat. 
Der Flächennutzungsplan der VG Winnweiler beinhaltet eine ca. 11.118 ha große Gesamtfläche, die 
sich in 13 Ortsgemeinden gliedert. 

Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes dient der Darstellung der Grundzüge der beabsich­
tigten städtebaulichen Entwicklung bezüglich der Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Gemeinde. 
Der Landschaftsplan stellt den naturschutzfachlichen Planungsbeitrag für den FNP dar. Er entwickelt 
ein landschaftspflegerisches Gesamtkonzept und gibt Nutzungsempfehlungen. 
Die Untere Naturschutzbehörde prüft, ob die in § 9 Abs. 1 BNatSchG formulierte Aufgabe der Land­
schaftsplanung umgesetzt wurde. 
Das beinhaltet insbesondere, ob die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege bezogen auf 
die jeweiligen Ortsgemeinden konkretisiert und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung 
dieser Ziele für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufgezeigt wurden, die sich auf Natur und 
Landschaft im Planungsraum auswirken können. 

Die Untere Naturschutzbehörde befürwortet die geplante 2. Fortschreibung des Flächennutzungspla­
nes und die darin abgebildeten Ziele. 

Besucheradresse: 

Kreisverwaltung Donnersbergkreis 

Uhlandslraße 2 · 67292 Kirchheimbolanden 

Tel. 06352 710-0 · www.donnersberg.de 

Öffnungszeiten: 

Mo - MI 08:00 • 12:30 · 14:00 - 16:00 Uhr 

Do 08:00 - 12:30 · 14:00 - 18:00 Uhr 

Fr 08:00 - 12:00 Uhr 

Sparkasse Donnersberg 

BIC MALADE51ROK · IBAN DE19 5405 1990 0000 0074 35 

Volksbank Alzey-Worms eG 

BIC GENODE61AZ · IBAN DE95 5509 1200 0010 1810 03 
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TELEFAX 

Landesaml lor Geologie Und Bergbau Rheinland-Pfalz 
Posttae/\ 10 02 55 1 55133 Mainz 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Winnweiler 

J�kobstraße 29 
67722 Winnweiler 

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom 
Bitte immer angeben! 11.01.2021 
3240-0031-21N1 2/l'NP-VGfSr/Lu 
kp/mwa 

Rheinlandpfalz 
LANDESAMT FÜR GEOLOGIE 
UND BERGBAU 

Emy-Roeder-Str�ße 5 
55129 Mainz 
Telefon 06131 9254-0 
Tetef.i:i: 00131 9254-123 
Mail: o1'ic11@lgb-rlp.de 
www.l;1ll-rlp.de 

19.04.:11)21 

2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan

der Verbandsgemeinde Winnweiler 

Sehr geehrte Damen .C:md Herren,. 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 
zum oben genannten Planvorhab.en · folgende Anregungen, Hinwei�;e und 
Bewertungen gegel:)en: 

Bergbau/ Altbergbau: 

Die Prüfung der �ler vorhandenen Unterlagen ergab, dass die Anderungsbereiche des 
o. g. Flächennutzungsplanes zum Teil von erloschenen oder noch beste!t,enden

Bergwerksfeldern überdeckt werden.

Da es sich hierbei um umfangreiche. Unterlagen handelt, ist eine konkrete 1\.1ssage 
erst bei der Aufstellung / Anderung von Bebauungsplänen sowie bei Ein �elbau­
vorhaben im Bereich des Flächennutzungsplanes vertretbar. Somit ist eine 1�rneute 

· ·. Beteiligung des Landesamtes für Geologie und Bergbau zu diesem Zeitpunkt E!liorder­
lich.

Bankverbindung: Bundesbank Filiale Luclwigshafeii 
BIC MARKDEF1545 
IBAN DE79 545D 0000 0054 5015 05 
Ust. Nr. 26/67J/0138/6 







LANDESJAGDVERBAND RHEINLAND-PFALZ E.V. 

- VEREINIGUNG DER Ji-'i.GERINNEN UND JÄGER -
Anerkannter Naturschutzverband

Land�sj:1gdvcrb.nnd Rheinland-Pfalz c.V„ Postfach 27. 55-453 Gcnsingcn 

An die 
Verbandsgemeindevenvaltung Winnweiler 
Jakobstr. 29 
67722 Winmveiler 

FNP, Winnweiler 

Az: 2-ENPJVG-Sr-Lu; LJV-Nr.: l 7/L-21/2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

GENSINGEN. 12.03.2021 /V-eb

Hausanschrift: Fa�ancrie 1. 55457 Gcnsingcn
Telefon: 0 67 27/89 44-0 
Telefax: 0 67 27/89 44-22
E-Mail: info@ljv-rlp.de 
1 nternet: www.ljv-rlp.de

Auskunft erteilt:

Durchwahl: 89 44-

nach eingehender Prüfung durch unseren ehrenamtlichen Mitarbeiter vor Ort können wir 
Ihnen zu dem geplanten Vorhaben folgendes mitteilen: 

Zunächst einmal begrüßen wir es, dass im Rahmen der vorliegenden FNP-Fortschreibung 
auf die weitere Ausweisung von Flächen für Erneuerbare Energien, insbesondere Wind­
energie, verzichtet wird. Aus unserer Sicht \Vurden in der Vergangenheit genug gravierende 
Schäden in Naturhaushalt und Landschaftsbild verursacht (v.a. Waldstandorte, Bocksrück). 

Grundsätzlich begrüßen wir auch die für die meisten Ortsgemeinden und Ortsteile moderat 
gehaltene Siedlungsentwicklung, die sich in vielen Bereichen lediglich als eine Be­
standsanpassung darstellt. Besonders der geplante Wegfall einiger im bisherigen FNP aus­
gewiesener Bauflächen wird positiv gesehen. 

Was das Ge,verbekonzept anbelangt, halten wir die Strategie einer ·weitgehenden Konzent­
ration auf den unmittelbaren Nahbereich zur A 63 (nördlich Münchweiler und östlich 
Langmeil) für richtig. 

Weiterhin kritisch sehen wir die geplante Ausweisung einer Gev-ierbefläche in der 
Alsenzaue östlich des Ortsrandes von Sdw.•eisweiler (Bereich Bruclnviesen), sowie die 
Wohntlächenaus\veisung in Winnweiler im Bereich Vorderer Kohlhübel. 
Bereits in Stellungnahmen aus dem Jahren 2019/2020 hatten wir uns zu den jeweiligen B­
Planentv.•ürfen geäußert (Az.: ll/69/Sr/Lu;LJV-Nr.: l 7 /L-25 l /2020 sov.;ie Az.: 2/OG-Wi/Sr; 
LJV-Nr.: l 7/L-487/2019). 

/2 

Mainzer Volksbank eG, IBAN: DE 125519 00000 42751 7016, BIC: l\1VB MDE 55







Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz 

La11dwirlschaftskammer Rhei11la11d-Pfalz Röchli11gs1raße 1 • 67663 Kaiserslaulern 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Jakobstraße 29 
67722 Winnweiler 

Aktcnzcichl�n (Im SchrirtH'l"kl'hr Sll'15 angeben) 

14-04.01

Auskunft erteilt Durch\\'ßhl 

Herr Cornelius - 418

jochen. cornelius@lwk-rlp.de 

Dienststelle Kaiserslautern 

Röchlingstraße 1 
67663 Kaiserslautern 

Telefon: 06 31 / 8 40 99 - 0 

Telefax: 06 31 I 8 40 99 - 499

J nternet: ·w,vw. hvk-rl p.de 

Dßtum 

16.04.2021 

2. Gesamtfortschreibung des Fläcltemmtzungsplanes mit integriertem Landschaft1>lan

Friihzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 

4Abs. 1 BauGB sowie Beteiligung der Nachbargemeinden

Ihr Schreiben vom: 11.01.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Az: 2/FNP-VGSr/Lu 

zunächst weisen wir auf die Vereinbarung zwischen dem GSTB und der Landwirtschaftskammer 
hin, worin verbindlich vereinbart ,:vurde, dass im Rahmen der Aufstellung von Landschaftsplänen 
die Belange der Landwirtschaft berücksichtigt werden sollen. Dazu soll durch den Planungsträger 
ein landwirtschaftlicher Fachbeitrag bei der Landwirtschaftskammer angefordert werden. Dies hat 
im vorliegenden Fall nicht stattgefunden. 
Grundsätzlich halten wir den Landschaftsplan in der vorliegenden Form nur noch für bedingt aus­
sagekräftig, da er einen Bearbeitungsstand von 2013 aufweist und damit überwiegend veraltete Da­
ten zur Grundlage hat und o. g. Fachbeitrag fehlt. Beispielhaft verweisen wir auf Vertragsnatur­
schutzprogramme ( FUL/PAULA)(2011) die schon seit zwei Förderperioden ausgelaufen sind, 
Wetterdaten bis zum Jalu- 2000, wodurch aktuelle Entwicklungen der Klimaänderung keine Be­
rücksichtigung finden. 

Im Bereich der Plandarstellung fallen unterschiedliche Darstellungen der "Höfe" auf, so ist der Rei­
terhof als M-Fläche dargestellt der Kahlheckerhof ohne jegliche Signatur. Hier sollte eine Erklä­
rung für die Unterschiede geliefert werden. Darüber hinaus halten wir es für erforderlich, um eine 
geordnete städtebauliche Planung betreiben zu können, auch die Außenbereichsvorhaben darzustel­
len, dabei kommt nach unserer Auffassung vor allen Dingen den landwirtschaftlichen Betriebsstät­
ten eine besondere Bedeutung zu. Die landv,ritischaftlichen Aussiedlungsstandorte im Verbandsge­
meindegebiet sollten mit entsprechenden Signaturen versehen werden. Grundsätzlich ist hier die 
Vollständigkeit der Darstellung zu überprüfen und entsprechend darzustellen. 

K:\Ra11mord,m11g\Ak1e11pla11\1021\ 14.0-1 Bm1lei1plam11111 u11d La11dschaftspla111111g\0�.0 I Fläche1111u1zu11gsplii11e\Wi1111weiler 21.04.15 FNP co.doc 

Zcntrnlc: 55543 ßad Kreuznach, ßurgrnlßndstrnflc 7 - Telefon: 06 71 / 79 30 - Tclcfox: 06 71 / 79 31 99 
Bankverbindung: Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG. 1!3AN: DE95 5609 000000020166 63, (BIC: GENODE51 KRE) -

Postgirokonto Ludwigshafen, 1!3AN: DE04 5451 0067 0032 6046 79 (BIC: PßNKDEFF) 









PLANUNGS 

GEMEINSCHAFT 

WESTPFALZ 

Planungsgemeinschaft Westpfalz 
Geschäftsstelle: Bahnhofstraße 1. 67655 Kai 

Verbandsgemeinde Winnweiler 
z. Hd. Herr Schreiber
Jakobstraße 29
67722 Winnweiler

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Vorsitzender; Landrat Ra� Leßmeister 
Krelsverwallung Kaise<slaulem 
67657 Kaiserslautern 

leitender Planer: Dr. Hans-GOntller Clev 
Geschäftsstelle: Bahnhofstraße 1 

67655 Kaiserslautern 
Fon: 0631 205774-0 
Fax: 0631 205774-20 
E-Mail: gs@pg-westpfalz.de 
Internet: www.pg-westpfatz.de 

Bankverbindung: Konto der Landesoberkasse 
Bundesbank Koblenz 
IBAN: DE10 5700 0000 0057 0015 06 
BIC: MARKDEF1570 

Datum und Zeichen 
Ihres Schreibens 

2NG-PV/Sr 

Mein Zeichen Bearbeitung Datum 
Meine Nachricht vom 

41/1 W-6733 

Telefon 

Frau Dr. Ries 
0631 205774-14 

09.04.2021 

Errichtung von Freiflächen PV-Anlagen in der Verbandsgemeinde Winnweiler 

hier: Abstimmungsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Information über die bei Ihnen ergänzend eingegangenen Projektanfragen 
bezüglich der Errichtung von Freiflächen PV-Anlagen im Außenbereich im Zusammenhang mit der 
derzeit laufenden Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der VG Winnweiler. 

Im Regionalen Raumordnungsplan (ROP) IV Westpfalz wurden im Kontext der Erneuerbaren 
Energien, aufgrund deren Privilegierungstatbestand nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, lediglich 
flächenbezogene Aussagen für die Nutzung der Windenergie festgelegt. Für andere Anlagen für 
die Gewinnung regenerativer Energien wurden hingegen keine unmittelbaren Festlegungen (u. a. 
Photovoltaik, größere Biomassenanlagen) getroffen. Eine indirekte regionalplanerische Lenkung 
der Standortauswahl der Gemeinden erfolgt über die freiraumschützende Instrumente einerseits 
sowie über die Förderungskriterien aus EEG 2017 bzw. nunmehr EEG 2021, die eine gewisse 
Priorisierung vorgeben, und die Landesverordnung über Gebote für Solaranlagen auf 
Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten des Landes Rheinland-Pfalz 2018 andererseits. 

Gemäß EEG 2021 sind für Photovoltaikanlagen Standortanforderungen/Kriterien vorgegeben, 
unter denen eine Vergütungsverpflichtung des Netzbetreibers gegeben ist. Grundvoraussetzung 
für die Vergütungsverpflichtung ist das Vorhandensein eines Bebauungsplanes i. S. § 30 BauGB. 
Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sind Freiflächen-Photovoltaikanlagen vorrangig 
nur auf versiegelten bzw. Konversionsflächen sowie auf Seitenrandstreifen entlang von 
Autobahnen und Schienenwegen zu errichten. Am 28. Dezember 2020 wurde das EEG 2021 im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Hierbei wird künftig der nach dem EEG-Gesetz potentiell 
vergütungsfähige Bereich entlang von Autobahnen auf einen 200m-Saum vergrößert und damit die 
Seitenrandstreifen von Autobahnen als primär zu nutzende Standorte gestärkt, um weiteres 
energiewirtschaftliches Potential zu erschließen. 
Da diese Flächenpotentiale in Rheinland-Pfalz begrenzt sind, macht die Landesregierung von der 
Ermächtigungsgrundlage im EEG Gebrauch, die Flächenkulisse zu öffnen und lässt mit der 
Landesverordnung über Gebote für Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Grünlandflächen in 
benachteiligten Gebieten auch Vorhaben auf diesen Flächen zu. 

Mitglieder: 
Kreisfreie Städte Stadl Kaiserslautern, Stadt Pirmasens, Stadt Zweibrucken 
Landkreise Donnersbergkreis. Landkreis Kaiserslautern. Landkreis Kusel, Landkreis S0<twestplalz 
Kammern Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Handwerkskammer der Pfalz, Landwir1schaftskammer Rheinland-Pfalz 
Verbände Landesvereinigung meinland-pfälzischer Unternehmerverbände e.V.. Anerkannte Nahxschutzvereinigungen Rheinland-Pfalz 









PLANUNGS 

GEMEINSCHAFT 

WESTPFALZ 

Pianungsgemeinsehaft Westpfalz 
Gesehäft sstelle: Bahnhofslraße 1, 67655 Kaisers lautern 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Winnweiler 
Jakobstraße 29 
67722 Winnweiler 

Zeichen und Datum 
Ihres Schreibens 

11.01.2021 

Zeichen und Datum 
meines Schreibens 

41/1 W-532-PGW 

Vorsitzender. Landrat Ralf Leßmeister 
Krelsve,waltung Kaiserslautern 
67657 Kaiserslautern 

leitender Planer. Dr. Hans-Günther Clev 

Geschäftsstelle: Bahnhofstraße 1 
676 55 Kaiserslau1ern 
Fon. 0631 205774-0 
Fax 0631 205774-20 
E-Mail: gs@pg-weslpfalz.de 
Internet „w,w.pg.westpfalz,de 

Bankverbindung Konto der Landesooerl<asse 
Bundesbank Koblenz 

Bearbeitung 
Telefon 

Herr Frenger 
0631-205 774 12 

IBAN: DE10 5700 0000 0057 0015 06 
BIC: MARKDEF1570 

Datum 

30.06.2021 

2. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Winnweiler

hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach
§ 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung an der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde Winnweiler sowie für die gewährte Fristverlängerung. Wir begrüßen das 
umfangreiche Planwerk und die Bemühungen, mögliche Nutzungskonflikte mithilfe einer 
detaillierten Standortprüfung und eines Landschaftsplanes zu vermeiden bzw. diese zu mindern. 
Aus Sicht der Regionalen Raumordnung Westpfalz ist zu dem vorliegenden Planentwurf folgendes 
festzustellen: 

Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe 
des Sachstandes: 

Der Regionale Raumordnungsplan (ROP) Westpfalz ist seit dem 06. August 2012 
rechtsverbindlich. Gleiches gilt für die 1. Teilfortschreibung 2014 (rechtswirksam seit 16. März 
2015), 2. Teilfortschreibung 2016 (rechtswirksam seit 18. Mai 2020) und 3. Teilfortschreibung 2018 
(rechtswirksam seit 18. Mai 2020). 
Die Plan unterlagen sind im Hinblick auf Verweise und Auszüge aus dem regionalen 
Raumordnungsplan Westpfalz IV auf deren Aktualität zu prüfen. 

Beurteilung des Flächennutzungsplanvorentwurfes: 

Siedlungsentwicklung: 

Wohnbauflächen und Sonderbauflächen: 

Im Regionalen Raumordnungsplan IV Westpfalz werden den Gemeinden der Verbandsgemeinde 
Winnweiler folgende Gemeindefunktionen zugeordnet: 

Winnweiler: GZ, G, W 

Münchweiler a.d. Alsenz: W 

Mitglieder: 

Kreisfre
i

e Städte 
Land�reise 
Kammern 
Vert>ände 

Stadl Kaiserslautern, Stadl Pirmasens, Stadl Zweibrücken 
Donnersbergkreis, Landkreis Kaiserslautern, Landkreis Kusel, Landkreis Süctwestpfalz 
IMustrie- und Handelskammer für die Pfalz, HanctNer1<skammer der Pfalz, landwirtsci'laftskammer Rheinland-Pfalz 
Landesvereinigung rheinland-pfälzisc.her Unternehmerverbände e.V., Aner1t;annte Naturschutzvereinigungen Rhelnland-PiaJz 

















• 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rheinla nd-Pfalz e.V. 

und 

Landes-Aktions-Gemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e.V. 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Referat 2 

Jakobstraße 29 

67722 Winnweiler 

Wc 

Schreiben vom 

11.01.2021 

Herr Schreiber 

Ihre Zeichen 

2/FNP-VG/Sr/Lu 

Unser Zeichen 

22 .08-016/2021 

2 2 .08-028/2021 

SDW 

LAG 

Datum 

22.03.2021 

2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan der

Verbandsgemeinde Winnweiler

hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß§

4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß§ 2 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bezug nehmend auf den vorgenannten Entwurf der 2. Fortschreibung des 

Flächennutzungsplans werden von uns keine Anregungen vorgetragen. 

Allerdings schließen wir uns ausdrücklich den Ausführungen der Begründung der 2. 

Fortschreibung unter Ziffer Wi 13 -Erweiterung Industriegebiet 11,75 ha- auf Seite 106 ff an. In 

dem betroffenen Bereich befindet sich ein landesweit bedeutsamer Wanderkorridor für die 

Wildkatze. Nur an dieser Stelle vermag die Wildkatze die Bundesautobahn 63 zu queren, so 

dass ein genetischer Austausch der Wildkatzenpopulationen im südlichen Bereich von 

Rheinland-Pfalz mit dem nördlichen Bereich stattfinden kann. Auch wir sind der Auffassung, 

dass aus landespflegerischer Sicht eine Nutzungsintensivierung und Bebauung unterbleiben 

soll. 

Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Kathrin Keller für SDW

i.A. Andrea Renner für LAG

Geschäftsstellen Kirchenstraße 13, 67823 Obermoschel 
SDW: Tel (06362) 99 32 00,sdw@sdw-rlp.de,www.sdw-rlp.de 
LAG: Tel (06362) 99 32 03, info@natur-umwelt.de, www.natur-umwelt.de 



Struktur- ·und Genehmigungsdirektion Süd I Postfach 1440 1 
67603 Kaiserslautern 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Jakobstraße 29 
67722 Winnweiler 

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom 
32-2-16.00.03 11.01.2021 
Bitte immer angeben 2/FNP-VG/Sr/Lu 

Ansprechpartner / E-Mail 
Herr Münzei 
Matthias.Muenzel@sgdsued.rlp.de 

Telefon/ Fax 
0631 62409-439 
0631 62409-418 

Rheinlandpfalz 
STRUKTUR- UND 

GENEHMIGUNGSDIREKTION 

SÜD 

REGIONALSTELLE 
WASSERWIRTSCHAFT, 
ABFALLWIRTSCHAFT, 
BODENSCHUTZ 

Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 
Telefon 0631 62409-0 
Telefax0631 62409-418 
Referat32@sgdsued.rlp.de 
www.sgdsued.rlp.de 

24.03.2021 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit dem Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und den Wasser-, Abfallwirtschafts- und 

Bodenschutzgesetzen; 

Frühzeitige Trägerbeteiligung gern. § 4 Abs. 1 BauGB an der 2. Fortschreibung 

des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Winnweiler 

Sehr ge�hrte Damen und Herren, 

im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteiligung und im Hinblick auf Umfang und 

Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nehme ich wie folgt Stellung: 

1. Oberflächenentwässerung

Ein ökologisch nachhaltiger Umgang mit dem Niederschlagswasser ist heute

erklärtes Ziel. Der Versickerung des Regenwassers am Ort des Anfalls kommt in

der Anwendung der rheinland-pfälzischen Niederschlagswasserbewirtschaftung

die höchste Priorität zu (vgl.§ 55 Abs. 2 WHG).

1/9 

Konto der Landesoberkasse: 
Deutsche Bundesbank, Filiale Ludwigshafen 
IBAN: DE79 5450 0000 0054 5015 05 
BIC: MARKDEF1545 

Besuchszeiten: 
Montag-Donnerstag 
9.00-12.00 Uhr, 14.00-15.30 Uhr 
Freitag 9.00-12.00 Uhr 

Für eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die Virtuelle Poststelle 
der SGD Süd. Hinweise zu deren Nutzung erhalten Sie unter www.sgdsued.rlp.de 



















Vorab per E-Mail an: info@winnweiler-vg.de 

wpd onshore GmuH & Co. KG, D 28103 Bremen 

Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler 
Ja kobstraße 29 
67722 Winnweiler 

Bremen, 17. März 2021 

2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan der

Verbandsgemeinde Winnweiler - Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen

Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB im Folgenden Stellung zum Entwurf der 2. Fortschreibung des
Flächennutzungsplans (FNP) mit integriertem Landschaftsplan der Verbandsgemeinde
Winnweiler nehmen.

1. Festlegung von Sondergebieten zur Nutzung der Windenergie

Der Entwurf des FNP weist einzelne Flächen innerhalb des Plangebiets als 
Sonderbauflächen für Windenergie aus. Hierbei wurden vorrangig Flächen ausgewählt, 
die im Rahmen von Bebauungsplänen zur Nutzung der Windenergie festgelegt wurden. 
Den vorliegenden Unterlagen ist nicht zu entnehmen, ob die im Entwurf befindlichen 
Sonderbauflächen aus einem gesamträumlichen Planungskonzept hervorgegangen 
sind. Die Abgrenzung der Flächen scheint allerdings keiner Weißflächenanalyse zu 
entspringen, der harte und weiche Tabukriterien zugrunde liegen. Vielmehr scheint der 
Bestand von 8-Plänen ohne Überprüfung weiterer Potenziale innerhalb des 
Plangebietes übernommen worden zu sein. Diese Vorgehensweise entspricht nicht den 
Anforderungen an eine Festlegung von Sondergebieten Windenergie (vergl. Urteil vom 
11.04.2013 - 4 CN 2/12 BVerwG), die eine Ausschlusswirkung auf Flächen außerhalb der 
Sondergebiete erwirken sollen (vergl.§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB). Wir weisen darauf hin, 
dass bei dieser Vorgehensweise die Privilegierung der Nutzung von Windenergie im 
Außenbereich (§ 35 Abs. 1 Nr.5 BauGB) auf allen Flächen gilt, wo sie den Zielen der 
Raumordnung nicht widerspricht. 
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